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Der Besondere Vertreter nach S 147 AktG: Erwacht ein schlafender Riese?

Dit ltocltstreittge gerichllitfu Austinandersetzung zzuischen dem
uon dtn Xlinfurlttitsahtionärcn dcr H-ypoVtrtinsbank AG in
München (HVB) brstellten Btsonderen Vrrtrt:ttr Rechtsanualt Dr.
Heidel, der HVB und ihrcr 95 o/oigen fulcltrheitsaktionärin Uni-
Credito ltaliano S.p.A. (LG München I ZIP 2007, 1809 - Ver-

fägungsaefahren, altgeändert durch OLG Milnchen ZIP 2008,
73) hat ein Institut zum Lelten crueckt, das stit dtm ADHGB aon
l86l eine nur in gtlegt'ntlithen Phasen aktiae Rolb gespielt hat: du
Btsoudtre Vtrtrettr naclt ! 117 AktG (Sondmtrtrtkr). Der Clou
dr HVB-Falls ist dts Stimmaerbot ttnrh ! 136 AktG, da dit
Minderheitsaktionärt die HVB xeranlassett'uollen, neben Organen
der HVB auch die '\lthrheitsaktionärin UniCredito auf Scltadenr
ersatz in Anspruch zu neltmen, Damit hdttü dfu Minderheits-
aktionäre die Mehrlttit in der HVB-Hauptutrsammlung atn
26./27.Juni 2007fiir dit Anrräge nach $ 147 Alts.I und 2 Satz l
AhtG, uährend dtr UniCrtdito nar dit AnJirhtungsklage ggen
d en Bestellungsbrscbl u ss als rtch tlichts Vcrtci d igangsmi ilel blielt, di(
erstinstanzlich an 1.10,2007 abgeuiesen u,urdt (LG München I
ZIP 2007, 2420 - Anfr:clttungsuerfahren). ,4ls tatsächlirhe Vtrtei-
digung uählten die Oryant der HVB, xermutlich auf den Einfluss
der UniCredito hin, die .fast totale Blockade dts Sonderuertrekrs,
indem dfu Zusammenarlrit nicht nur xtrweigert, sondern dem um-

Jhngrciclten Auskun;fts- tutd Einsichtsnahmtzterltngtn in Unttrla-
g'n der HVB erst gar nitht, dannxerzögert. alter in jtdctn Fall nur
in kleinen Teihn stattg:geben tuurde. Das uirdcrum löstt: das Vt:r-

fügungsuerfahrm drtrclt dm Sonderuertrcttr dus, dtm im sachlichm
Kern durch das LG .Xliinchen I stattgcg:bm u,rrde, Bedauerlirher-
weist hat das OLG Mi.inclten im Berufungsrechtszug das ersL
instanzlirhe Urteil nicltt nur in Teilen, zuo es in dtr Tatformal zu
tutit ging, abgeänrlert, sottdcrn auch in grundstitzliclter Hinsicht
das ,4ufgabenprof/ du SondL'ratrtreters so urktirzt, dass das
Reclttsinstitut im Einzelfall zum zahnlosrn Tiger mulieren kartrr.
Das gilt es zu bekuchtn.

I. Bestellungsvorgang nach $ 147 Abs. 2 Satz I AktG')
) t  . .

Der Sondervertretel '  i im Folgenden: SV) wird entweder nach

$ 117 Abs.2 Satzl AktG durch die HV mit einächer Mehr-

l .reit ' '  oder r.rach $ 147 Abs.2 Satz2 AktG durch das Amts-
gericht am Sitz der Gesellschaft im Wege der fieiwil l igen Ge-
richtsbarkeit auf Verlangen von Aktionären bestellt, deren An-
teile zusammen mindester.rs 100/o des Grundkapitals oder I
Mio. € ausmachen. Vorrausetzung fur die Bestellung durch
das Amtsgericht ist allerdings, dass die HV die Geltendma-
cl.rung von Schadensersatzansprüchen nach $ 1.17 Abs. 1 AktC
mit einfächer Mehrheit beschlossen hat. Nach Auflässung des
l-G München I und der herrscl.renden Literaturmeinung ler-
drängt der SV im Verfügungs- und im Anfechtungsverfahren
die ansonsten zuständigen Organe der Gesellschaft, also (i)
den Vorstand bei Ansprüchen gegen Aufsichtsräte oder Aktio-
näre oder Dr i t te  i .S.d.  S 117 AktG und das herrschende Un-
ternehmen bei Ansprüchen nach $317 AktG bzw. desserr Or-
ganer) und bei Ansprüchen gegen Vorstandsmitglieder den da-
für zuständigen AR, oder (i i) bei der Bestelh-rng durch das
Amtsgericht einen von der HV bereits bestellten SV,t) soweit

") Dr. iur., RLrhtsanuttlt. ,Iliinhn. Ith dunfu ntittr't litLn lrngrn Koll'gn nit
unl urt Ptr'r Borris, TInnts Ctntnt,, Südslidn ,lItul rnd )nnd .fulia Slrtniu//,

dit nir hi Zusanrtn.ttlltng dtr Littrttur tnd Einzilayrktu, soitit Fntu Emint
Btsin'r,ir lti du t,'thnisthn Älnutklun,< ttnl Ritd E.rh'r und Sttplnnit LUtlnbroth
hti 'ltr Litcranrbrsth,tjiln,g Lnonr g,'ltolfin ltabtn.

1 )  Zunr  SV s iehe insbesondere . tuch  fo lgende Ger ich tsentsche ic lungen:  RCZ
1 8 , 5 0 :  K G J  B d . 2 0  ( N . F  B d .  l ) .  S .  A  l 6 7 f i . ;  K G J  B d . 2 l  ( N . F .  B d . 2 ) ,  S . 8 0 f i . r

B . T T O b L G J W  1 9 3 1 . Z q q E  ( n r .  A n n r .  H a t h n b u r g ) :  R G Z  7 1 . 3 0 1 ; R C Z  8 3 , 2 + l i ;

R G Z  1  1 1 , 3 9 6 ;  A G  M ü n c h e n  A G  1 9 5 9 , 2 1 ;  B G H  Z I P  1 9 8 1 ,  1 7 8 ;  A G  N ü r t i n g e n
ZIP 1991,785:  AG 1995.287,  d rzu  EWiR 1994,835 (Ko l l l ta t l l l  OLC Mün-

chen DB 1996.  1967,  dazu EWjR 1996,  1131 (Noatk )  ( .zur  CmbH) ;  KG ZIP
2 0 0 5 , . 5 3 1  ( L S )  :  D B  2 0 0 - 5 , . 1 - l 9 r  L G  M r i n z  v .  8 . . 1 . 2 0 0 - 5  -  1 2  H K  T  3 / 0 5  b e i

Juris; zu $16 Nr.8 GmbHG siehe KarstL'n ScLnldt, in: Scliolz, GmbHG,
10.  Auf l . .2007,  S  16  Rz.  139 f i .
2; Zu Historie und gcschichtl ichem Hinterglrund des $ l. l7 AktG und Vorg.ln

genegelungen siehc: Br)ä'l, Die Rechtsstellung des Besondcrcn Vertreters n,rclr

$  117 Ak tC.  1999,  S .15 ;  Ro l l iu .D ie  Ak t ic r r ; i rsk lage in  Enghnd un . l  in  Deut ' . l r
1 . rnd .2002.  S .126 t i . ;  Sp i r l l , r .n t :  K .  Schnr ic l t /Lu t te r .  Ak tG.2008,  $  l -17  Rz J

-3  )  Zu  den fb rmel len  Vor r . lusse tzungen rv ie  Ankünd i r :ung,  in  der  T . rge  sordnung

u.  A .  s iehe, l lo tk , in :SprndJcns t i l z ,  Ak tG,  2007,  Q 117 Rz.  11 .  15 .
J )  Zur  E inbez ichung der  konzernrecht l i chen Ansprüchc  n . rch  .S .1 l l  . {k r ( '  rn

$  l -17  Ak tC:  MünchKor rm'Äro2f ,  Ak tC,2 .Auf l . ,2000.  $ .317 Rz. . i -  11 . .  zur t rn r -
n rend u .  r .  ,Uor*  (Fu l ln .3 ) ,  S  117 Rz.  6 ;  sehr  rus i i ih r l i ch  bcg , run , le t  rc rz r  b t i  l - ( '
Münc l ren  I  Z IP  2001,2120,2125 f } .  und OLG Münchcn Z IP l (X) f .  .1 .  7 . ;

n r .  rv .  N . ;  ab lehnend,  r l le rd ings  lus  der  Gcsetzes f . rssung \ 'o r  [ : rn tu l r runs  ( ]c r  l ro -
zessstrrrdschafi nach $ 1.18 AkrG: Hii l/ i 'r, AktG, 7 Auil.. l(10o. \ . l(tq Rz. I L

5)  - l1o . l  (Fu i in .3 ) ,  $  1 '17  Rz.  17 ;  Hr i l i i ' r  (Fu i in . . l ) .  . s  1 .1 ;  Rz .  . .  . ihnc ie  henc l  je tz t

OLC Mi rnchen Z IP 2008,  71 ,  d . rzu  rus iühr l i ch  un tcn  I I  l .
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es um die Geltendnrachung der Schadensersatzansprüche und
darmit zusammenhängender Angelegenheiten geht. Die auf
Schadensersatz in Anspruch zu nehmenden Orgar.re bzrv. Ak-
tionäre haben bei der Abstimmung nach $ 136 AktG kein
Stimmrecht, worauf Krop.f nit aller Deutlichkeit bereits früh
im Zusammenhang mit der Inanspruchnahnre eines herr-
scl.renden Unternehmens nach $ 317 AktG hinger.r' iesen hat.6)

II. Aufgaben und Rechte des Sondervertreters;
Inhalt des Bestellungsbeschlusses

Die gesetzliche Regelung sagt über die Aufgaben und Rechte
des SV fast niclits und danrit aucl.r über den zulässigen Inhalt
des Bestellungsbeschlusses nichts aus, woraus nur gescl.rlosser.r
rverden kann, dass sie diese Fragen der Regelung im Einzell i l l
überlässt. Das würde ein breites Feld lur die HV eröffnen, die
Rechte und Pflichten des Sondenertreters zu definieren. Die
Kehrseite ist, dass damit Anfechtungsrisiken steigen, da in
Rechtsprechung und Literatur rveitgehend offengeblieben ist,
welche Funktionen, Recl.rte und Pflichten dem SV zugewiesen
u'erden können. Einer *'eiten Deflnit ion schiebt das OLC
München teilweise für das Verfügungsverfahrer.r einen Riegel
vor, indem es die gesetzliche Aufgabenstellung des SV weitaus
enger definiert als das LG München I.

1. Aufgaben und Rechtstellung des Sondervertreters

Bereits das RG hatte in seiner grundlegenden Entscheidung
zum Auskunfts- und Infbrmationsrecht des SV von.r
4.11.19ß'-) mit aller Deutlichkeit dargestellt, dass der SV Or-
gan der Gesellschaft ist ur.rd lur die Geltendmachung der Er-
s.rtzansprüche die Rechte anderer Organe, sei es Vorstand
oder AR, auf sich vereinigt und verdrär.rgt. Das ist r'öllig un-
streit ig geblieben in der späteren Rechtsprechungs) und - mit
c iner  Ausnahme -  L i teratur . ' '

Das OLG München vermeidet die Einordnung des SV als
Vorstand und AR verdrängendes Organ der Gesellschafl. Die
sonst üblichen Zitathinweise auf die Rechtsprechung und Lite-
ratur fehler.r in Gär.rze. Stattdessen heißt es u. a.: ,,Dem beson-
deren Vertreter innerhalb der Gesellschaft eine dem Vorstand
ähnliche Organstellung zuzubil l igen, rvürde zudenl zu schwer-
wiegenden Eingriffen in die Struktur und Organisation der
Gesellschafi mit der Gefahr erheblicher praktischer Schwierig-
keiten fluhren." Und: ,,lnsgesamt wäre ein innerhalb der Ge-
sellschafi neben der Unternehmensleitung fi ir einen bestimm-
ten Tätigkeitsbereich agierender weiterer,Vorstand' ein
Fremdkö1per." Stattdessen schafft das OLG München eine
Zwitterfunktion. So soll der SV nur eng begrenzte Informati-
onsrechte und kein eigenes Informationsbeschaflüngs- und
selbstständiges Prüfungsrecht haben. Dazu zieht das Gericht
den Vergleich zum Sonderprüfer nach den $$ 142 ff. AktG he-
ran und die tJnterscheidur.rg zwischen Vertretungsmacht, die
es notwendigerweise dem SV zugesteht, und interner fehlen-
der Gesclräfts{ührungsbefugnis. Aus der mündlichen Verhand-
lung ist zu hören, dass der Senat dem SV keine Ermittlungs-
rechte wie einem ,,Staatsanw;rlt" zugestehen wil l.

Das alles ist aus der Sicht des Verfassers zu kurz gesprungen
und höhlt das Institut des SV je nach Fall bis zur Bedeutungs-
losigkeit aus, wie die Geschichte der durch geringe Rechtspre-

chung bislang belegten Praktikabrlität des Sonden'ertreteramts
lehrt. Leider hat der Senat irn Gegensatz zur Vorinstanz die
Chance nicht ger.rutzt, dem SV neues Leben einzuhauchen.
Denn die verbliebenen Rechte verdammen den von der
HVB-HV bestellten SV u. U. zum passiven Aktenstudium,
statt der sicherlich norwendigen pro-aktiven Aufklärung des
gesamten Sachverhalts Vorschub zu leisten.

Ausgangspunkt ist die wohl unbestrittene Verpflichtung von
Vorstand bzw. AR, Ersatzansprüche i. S. d. $ 147 Abs. 1 AktG
unabhängig davon geltend zu machen, ob ein HV-Beschluss
nach $ 147 Abs. 1 AktG vorliegt oder nicht.r0) Es kann keinen
Zweifeln unterliegen, dass diese Organe dann wie ein ,,Staats-
anwalt" alle Ermittlungsaufgaben übemehn-ren oder durchfüh-
ren lassen müssen, die lur die lückenlose Aufldärung des Sach-
verhalts notwendig sind. Als Berspiel ist auf die Entwicklung
bei der Siemer.rs AG zu venveisen, wo der Vorstand Sonder-
ermittler aus einer amerikanischen Anwaltskanzlei eingesetzt
hat, um Bestechungssachverhalte auf2uklären, und zwischen-
zeitl ich einer großen Anzahl möglicher interner Anspruchs-
gegner Verjährungseinredeverzichte abgerungen hat.rr ' Das
geht sogar über staatsanwaltliche Ermittlungen hinaus, da es
US-amerikanische Discoverv Regeln und Praktiken hausintern
verwendet. Dazu gehört eben mehr als bloßes Aktenstudium;
alle betroflenen oder möglicherweise Kenntnis habenden Mit-
arbeiter werden konzernübergreifend beftagt, und es werden
ihre elektronischen Mails geprüft. Alle zugänglichen Erkennt-
nisressourcen auch außerhalb des Siemens-Konzerns ern-
schließlich der staatsanwaltl ichen Akten werden herangezo-
gen. Bei Siemens waren ein zweifächer Stabwechsel im Vor-
stand und ein einfacher im AR erforderlich, um die Ermitt-
lungstätigkeit rnit allen Konsequenzen durchzusetzen. Ein an-
deres Beispiel ist der bekannte Fall des Betriebsratsskandals bei
einem großen Autohersteller. wo es scheinbar bis heute selbst
Gericht und Staatsanwalt nicht gelingt, Licht ins Dunkel
oberster Vorstandsbeteiligung zu bringen. Es stel.rt zu ver-
muten, dass das konsequent hausintern blockiert wird. \fürde
die HV bei diesem Autohersteller einen SV bestellen, n.russ
sich der Senat fragen lassen, wie ein solcher SV die Tatsachen
zusammentragen können soll, die notwendig wären, um den
strengen Anforderungen der deutschen Gerichte (sicherlich
auch des Senats) an den substanziierten Vortrag zur Geltend-
machung von Schadensersatzansprüchen zu genügen. Dazu
sind die Praktikerhinweise von Gerd Krieger auf derJahrestagung
1998 der Gesellschaftsrechtl ichen Vereinigung lehneich.i i) Je-

o) MünchKomm-Krol- (Fußn.4),  S3l7 R2.65;  Krcpf ,  in:  Festschr i f i  Bezzen-
berger, 2000, S. 233 fi., Fußn. 4.
7 )  RGZ  83 .248 ,2s1 .252 .
8 )  BGH Z IP  1981 .  178 ,  179 ;  BavObLGJ \ü  1931 ,2998 ;  s . . r uch  d i e  we i t e ren
Entscheidungen rn Fußn. l .
91 Btznnber.gtr, in: Großkomm. z. AktG,,l.Aufl., 1999, $ 117 Rz.52, Lorhntr.
in:  Heidel ,  AktC,2007, Sl47 R2.2,1 Je\y.  m.w.N.;  ausführ l ich. l . rzu insb.
auch Boäy'(Fu1ln.2). S.51 ff.; abweichend SV als Prozessstrndschafier Teirh-
mnnn, in:  Festschr i f i  Mühl ,  1981, S.( ,63,679f | ,  wobei  s ich d:s auiden vom
Arntsger icht  bestel l ten S\ /  bezieht  und unkiar  is t ,  ob es auch für  den von der
HV bestel l ten SV gel ten sol l .
l0) ,11orA (Fußn. 3) ,  S 117 fu.  12 m. w. N. ;  s .  auch die mögl ichen Einschränkun-
gen im ARAG/Garnrenbeck-Fal l  BGHZ i35,  211,  252fT.  :  ZIP 1997, 883,
885 ff , dazu E\fiR 1997, 677 (hint*1.
1 I ) FAZ v. 9. 1. 2008 ,,Widerstand gegen Entlastung der Siemens Vorstände ".
l2J Kri'gr. Gelte ndm:chung r.on Schadensersatzansprüchen ge gen GmbH-Ge-
schäfisliihrer, in: VGR, Bd. l, 1999, S. l 1 l. 126 fi.
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denfalls mit den Aufldärungsmitteln, die der Senat hier dem SV
zugesteht, kann das nicht gelingen. Der HVB-Fall zeigt, wie ein
SV intern ausgebremst werden kann und auch wird. Soweit der
Senat daraufverweist, dass der SV ja erneut ein Verfügungsver-
fähren beantragen kann, wenn er neue Erkenntnisse hat, wird
die Aufldärungsarbeit so in die Länge gezogen, dass die Aktio-
närsvertreter irgendwann möglicherweise das Handtuch werfen.
Hier widerspricht sich der Senat selbst, wenn er bei der Behand-
lung des Verlügungsgrundes auf die Sollfi-ist von sechs Monaten
in $ 147 Abs. 1 Satz 2 AktG verweist, die schon bei Verkündung
des Urteils ohnehin abgelaufen war, sowie auf die Beweislage-
verschlechterung bei langer Verfährensdauer. Genau diese Ver-
zögerungstaktrk wird indirekt durch die RechtsaufTassung des
Senats erleichtert.

Muss also eir-r Vorstand ,,wie ein Staatsanwalt" ermitteln, um
sich r-richt selbst schadensersatzpflichtig zu machen, kann
nichts anderes für den AR gelten, wenn er nach $ 112 AktG
berufen ist, die Gesellschaft bei der Durchsetzung von Scha-
densersatzansprüchen gegen den Vorstand zu vertreten. Will
der Senat auch dem AR die Ermittlungstätigkeit im Streitfäll
beschneider-r? Denn der AR ist zunächst auch nur zur Au-
ßenvertretung berufen. Jedoch wird $ 112 AktG als Pendant
zu $76 AktG angesehen,'t '  ' , ,,on dem sich d.rnn einerseits die
Vertretungsbefugnis in $ 78 AktG wie auch die Geschäftsfi.rh-
rungsbefugnis in $ 77 AktG ableiten. Mithin hat der AR spie-
gelbildlich zur Vertretung nach $ 112 AktG auch eine korres-
pondierende Geschäftsfuhrungsbefugnis, die u. a. aus der
Überwachung der Vorstandstätigkeit, aber auch der Geltend-
machung von Ersatzansprüchen besteht. Hier ist völl ig un-
streitig, dass der AR den gesamten Sachverhalt für eine Durch-
setzung von Ersatzansprüchen zusammentragen muss.'t '  HilF
reich ist natürlich, dass der AR nach $ 111 Abs. 2 AktG das
Recht auf Einsicht in die Bücher und Schriften der Gesell-
schaft hat, ohne dass das Teil des Vertretungsrechts nach

$ 112 AktG ist. Aber dieses Infbrmationsrecht wird zu Recht
als weitgehend umschrieben, was u. a. den unmittelbaren Zu-
gang des AR zu den Angestellten der Gesellschaft ein-
schließt.l-t)

Gilt das für den AR, wenn er für die Geltendmachung der Er-
satzansprüche zuständig ist, so ist nicht einzusehen, warum
das für den SV anders sein soll. Es kann nicht sein. dass der
Gesetzgeber das Außenvertretungsrecht des SV durch seine
Bestellung regeln und ihn ansonsten ohne Geschäftsf-uhrungs-
befugnis in seinem begrenzten Bereich im Regen stehen lassen
wollte. Deshalb muss der SV zumindest die Rechte wie eir.r
AR haben, soweit es um die Ermittlung und Durchsetzung
von Ersatzansprüchen geht. Eine Verkürzung der Ermittlungs-
rechte auf eine ,,Annexkompetenz", die den SV im Kern zum
Aktenstudium verdammt, ist damit nicht zu vereinbaren.
Schließlich wird auch bei dem SV nach $ 46 Nr. 8 GmbHG
vereinzelt anerkannt, dass er umfängreiche Organgeschäftslirh-
rungsbefugnisse hat.lo)

Die zweite Argumentationsschiene des Senats mit der Abgren-
zung zum Sonderprüfer nach den SS 142 ff, AktG fuhrt
ebenso wenig zu einer Einschränkung der Zugangs- und Infbr-
mationsrechte des SV. fuchtig ist zwar, dass die Vorstellung
des Gesetzgebers, als er im ADHGB 1861 den Sor.rderprüfer

als ,,Revisor" und den SV als ,,Bevollmächtigten" einführte,
vermutlich dahin ging, Ermittlungsauflaben dem Sonderprü-
fer zu überlassen und die Prozessgeschäftsfirhrung dem SV.
Daber srnd aber bereits die Qualifikationsanforderungen an
den SV dadurch geprägt, dass zumindest Buchlirhrungserfäh-
rung nach $ 143 Abs. 1 Nr. 1 AktG vorausgesetzt wird. Das
wiederum indiziert, dass die Sondelprüferauflaben in derr
buchhalterischen Bereich hineinragen, nicht aber notwendi-
gerweise die Faktenermittlung als solche, wie sie für einen Er-
satzanspruch und seine prozessuale Durchsetzung erforderlich
ist. Richtig ist auch, dass das RC in seiner Entscheidung von
191317) die Abgrenzung der Rechte des SV von denen des
Sonderprüfers einschränkend vornahm, weil der Sonderprüf-er
im Gegensatz zum SV ein gesetzliches Informationsrecht hat
(heute $ 145 Abs. 1 AktG). Jedoch wird überseher.r, dass der
Sor-rderprüfbr eben keine Organstellung in der Gesellschafi er-
langt, wesl.ralb das Gesetz in $ 145 Abs. 1 AktG diese Infbrma-
tionsrechte über den Vorstand leitet, während das z. B. für die
Infbrmationsrechte des AR nach $ 111 Abs.2 AktG nrcht
zwingend ist.rE' W.rs aber völl ig übersehen wird: Nirgendwo
wird ausgeschlossen, dass Sonderprüfer und SV ein und die-
selbe Person sein und auch in ein und demselben HV-Be-
schluss bestellt werden können. Deshalb muss man sich fia-
gen, wamm der Umweg über eine Doppelbestellung als Son-
derprüfer und SV norwendig sein soll, um den SV zumindest
die Informationsrechte des Sonderprüfbrs zu geben.

Schließlich sind die Bedenken des Senats zu beleuchten, dem
SV als Qrasi-Vorstand Vorstandsrechte zu geben, wäre ein

,,Fremdkö1per" und fiihrte zu ,,schwerwiegenden Eingriflen in
die Struktur und Organisation der Gesellschaft mit der Getähr
erheblicher praktischer Schwierigkeiten". Man kann sich nicht
ganz des Eindrucks erwehren, dass die Bedenken zumindest
psychologisch davon mitgetragen sind, dass wegen des Stimn'r-
verbots der UniCredito ,,nur" einige Minderheitsaktionäre die
Bestellung des SV durchgesetzt hatten. Auch wenn ein AR
seine Ermittlungstätigkeit wegen Ersatzsprüchen gegen einen
Vorstand ernst nimmt und wie ein Staatsanwalt ermittelt,
kann von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit nicht mehr
die Rede sein. Das bringt allein der Umstand mit sich, d.rss Er-
satzansprüche gegen Vorstände und AR-Mitglieder durch-
zusetzen sind. und hat nichts mit dem Institut des SV als sol-
chem zu tun. Sicher ist ein SV ein ,,Fremdkörper" ir.r.r Unter-
nehmen, aber allein wegen seiner Aufgabe. Errr-rittelt der AR,
ist das nicht anders, zumal von der internen Struktur der Ge-
sellschaft her selbst die Mitglieder des AR außenstehende
Dritte sind, jedenfälls solange sie niclit aus dem Vorstand ir.r
den AR übergewechselt sind.ro' Desh.rlb sind diese Bedenken
des Senats, so richtig sie psychologisch sein könnten, keine Ar-
gumente, dem SV auch gesellschaftsintern die Organrechte

l3) Spiildkr, in: SpindlerrStilz, ÄktG.2007, S 1 1 1 Rz. 1.
14) Spnrilz (Fulin. l3), S I I I Rz. 27 rn. rv. N.
15) St,inll'r (Frßn. 13), S 111 Rz. 35. 37 m. rv. N.
16) Roth/,4lnnLpp,z, GmbHG, 5.Autl., 2005, S16 R2.59; instruktrv tür die
Reichweite dieser Rechte: lirigrr (Fulin. l2), S. 125.
17 )  RGZ  83 ,218 .
18) Sprirrll 'r (Fulin. ll), S I 11 Rz. 3-5, 37
l9) Eben drs u'ill jr der Corporate Governance Kodex verhindern. Der Sie-
mens-Fal l  wie auch der des deutschen Autoherstel lers zeigen exempl; r isch.  rv ie
richtig das ist, rvenn es zur Ernrittlung von Veranfivortlichkeiten kommt.
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abzusprechen, wie sie einem ermittelnden AR zustehen. Zu-
treffend ist, ihm den unmittelbaren Kontakt mit den Ange-
stellten zu gestatten, ihm Hausrecht zu geben und ein Direkti-
onsrecht, alles wiederum eingeschränkt auf seine eigentliche
Aufgabe und was zu deren Umsetzung vernünftigerweise not-
wendig ist, wobei bei Letzterem ein weiter Ermessenspielraum
bestehen muss. Zutreffend hat das LG München I die Begren-
zung allein über Missbrauch vorgenommen. Und über eines
muss man sich als SV gewiss sein: Die Gesellschafi und ins-
besondere ein herrschendes Unternehmen wird ihn auf Unter-
lassung und Schadensersatz in Anspruch nehmen, sollte er
diese Grenze überschreiten.

2. Bestellungsvoraussetzungen

Nach $ 76 Abs.3 Satz I AktG können Vorstandsmitglieder
nur natürliche, unbeschränkt geschäftsfl ihige Personen sein;
ferner gelten für sie Beschrär.rkungen bei Verurteilungen wegen
Stra{taten sowie Ausübungsbeschränkur-rgen. Auch Außichts-
ratmitglied kann nur eine natürliche, unbeschränkt geschäfts-
fähige Person sein; außerdem gelten hier die Beschränkur.rgen
in $ 100 Abs.2 AktG. Fraglich ist, ob diese Einschränkungen
auch den SV trefTen.

Dass der SV eine natürliche Person sein muss, wird wohl aus-
nahmslos vertreten.2o) Allerdings erwähnen weder $ 147 Abs.2
AktG noch Vorgängerregelungen, dass juristische Personen als
SV ausgeschlossen sind. Bei der Liquidation einer AG kom-
men nach $265 Abs.2 Satz2 AktG ausdrücldich juristische

Personen als Abwickler in Betracht. Sonderprüfer können
nach $ 143 Abs. 1 Nr.2 AktG auch Prüfungsgesellschaften
sein. Also muss man sich fragen, warum nicht auch juristische

Personen zum SV bestellt werden können. Argument kör.rnte
sein, $ 76 Abs.3, $ 100 Abs. 1 AktG legten fur Organe der Ge-
sellschaft im Grundsatz fbst, dass sie natürliche Personen serr.r
müssen, während Ausnahmen davon der ausdrücklichen ge-
setzlichen Bestimmung bedürfbn. Letzteres wäre danr.r mit

$265 Abs.2 Satz2 AktG bei der Bestellung von Abwicldern
der Fall. Richtig überzeugend ist das allerdings nicht, weshalb
der Verfässer dazu neigt, auch juristische Personen als SV zu-
zulassen, da die Aufgaben des SV nicht weit entfernt von de-
nen eines Sonderprüfers oder Abwicklers sind.

Die weitergehenden Beschränkungen in den $ 76 Abs. 3, 5 100
Abs. 2 AktG passen nicht auf den SV. Hier fehlt es dann auch
an der gerichtlichen Registerkontrolle, da der SV im Unter-
schied zum Vorstandsmitglied keine Versicherung nach $ 81
Abs.3 AktG abgeben muss; denn die Bestellung des SV wird
nicht  in  das Handelsregister  e i r rgetragen.2L

Neben den aktienrechtlichen gibt es auch spezialgesetzliche
Beschränkungen - die im HVB-Fall nicht fern gelegen hätten:
Da es sich bei der HVB um eine Bank handelt, stellt sich die
Frage, ob die Bestellungsvorrausetzungen aus $ 33 Abs.2
K!7G eingreifen. Nach $ 33 Abs. 1 Nr.4, Abs.2 K!7G müssen
die Vorstände von AG, die Bankgeschäfte betreiben, theoreti-
sche und praktische Kenntnisse in den betreffenden Bank-
geschäften sowie Leitungserfahrung haben, wobei eine dreijäh-
rige leitende Tätigkeit in einem Institut von vergleichbarer
Größe und Geschäftsart nachgewiesen werden soll. Trotzdem
wird man derartige Eignungsvorrausetzungen fur einen SV

nicht fbrdern können.l2) Denn der SV wird gerade nicht in
den Bankgeschäften der Gesellscl-raft tätig, und die Regelung
in $ 142 Abs.7 AktG Irur Sonderprüfungen bei Gesellschaften,
deren'Wertpapiere im Inland im regulierten Markt zum Han-
del zugelassen sind, ist vom Gesetzgeber gerade nicht lur den
SV übernommen worden. Sein Aufgabenkreis ist eng mit der
Durchsetzung der Ersatzansprüche deflniert. Dazu mögen im
Einzelfall Fachkenntnisse in Bankgeschäften gehören. Jedoch
kanrr  s ich der  SV dann Hi lßkäf ten bedienen.2s '  gre i f i  aber
selbst nicht in die Bankgeschäfte ein.

3.'W'eisungs- und Inhaltsbestimmungsrecht der HV

Ausgangsfrage ist die nach der'Weisungsabhängigkeit des SV im
weiteren Sinne. Für das GmbH-Recht ergibt sich die Beanrwor-
tung schon daraus, dass der Geschäfisfuhrer von den 

'Weisun-

gen der Gesellschafterversammlung abhängig ist.2a) Die Struktur
der AG ist anders mit dem Exekutivorgan des Vorstands, der
nach $ 76 Abs.1 AktG unter eigener Veranrwortung handelt.
W'enr.r auch der SV seinerseits als Organ der Gesellschaft das an-
sonsten zuständige Organ lur die Geltendmachung von Ersatz-
ansprüchen verdrängt2s)und selbst einen Ausschnitt aus dessen
Organbefugnissen wahrnimmt,2o) stellt schon der'Weisungs-
beschluss der HV, Ersatzsprüche geltend zu machen, eine
Durchbrechung des Eigenverantwortlichkeitsprinzips nach $ 76
AktG dar; denn ansonsten kann die HV in Geschäftsfirhrungs-
angelegenheiten nur entscheiden, wenn das vom Vorstar-rd nach

$ I lo Abs. 2 AktC .rusdrücldich verlangt wird.2-'

Die Rechtsprechung scheint sich bislang nicht mit der Frage be-
fässt zu haben, ob der SV weisungsabhängig von Beschlüssen
der HV ist, sondern hat nur entschieden, dass der SV kein Ver-
treter einer ihn berufenden Minderheit ist.2*' In der Literatur
wird hervorgehoben, dass weder AR noch Vorstand berechtigt
sind, dem SV Weisungen zu erteilen.2o' Man wird annehmen
müssen, dass die HV den Rahmen der Tätigkeit des SV durch
il.rren Bestellungsbeschluss bestimmen und auch durch neue
Beschlüsse ändern bzw. ergänzen kann.l0' So muss man auch

l l l
Btzzenb,:rger'" verstehen, der auf die Pflicht des SV verweist,

den Inhalt des ihn bestel lenden HV-Beschlusses zu beachten.

20) ,llork (Fußn.3), $ 1.17 Rz. 38 BtztnbrgL'r (Fulln.9), $ 147 tu..13; Bdlrl
(Fußn.2),  S.  82 m. w. N. ;  . lpnr i l r r  (Ful in.2) ,  $ 117 tu.20.
2 l )  A l l g .Au l1ässung , s i ehem.w .N .B t zz tnh r , g t r (Fußn .9 ) , $1 ' 17R2 .53 ;dc i cgc
terenda i ' t  dre Erntrrg,ung,  r l lerd ing.  u üns.  hen.u er t .
22) Al lerdings k:rnn es nicht  schaden, der BaFin eine Anzeige entsprechend
$ 21 Abs. I Nr. I K\flC zu schicken, die d;rnn auch die Angaben zur Zuverlässig-
kcit des zu Bestellendcn cinschließlich Straflieiheitserkläruns enthalten sollte.
23) Bät t t  (Fußn.2),  S.9,1:  der Bcsrel lungsberchlu ' r  ber Jei  HVB emicht igte
den SV ausdrucklich zur Zuhilf-enahme von ,,qualifizierten Berufitrigern", die
ron Berui i  rvegen zur Verr . l r r r regenl te i t  verpl ) i r  htet  s i r rd.
21) Uhntr/Hiilft'r, Großkomm. z. GnbHG,2006, S16 fu.801 tür den Prozcss-
vert reter  nach $.16 Nr.8 Al t .2 CmbHC unter  Hinweis auf  $665 BGB Llntr /
Hiffi 'r, ebd., $,16 Rz. 111.
25) Dazu ausführ l ich oben I l  1.
26) BGH ZIP 1981, 178, 179 unter Hinweis auf ,IInL'ns, tn: Kölner Konm. z.
AktG, 1973, 5 1,17 Rz.  I  l .
27) So auch Baä'1(Fu1ln.2) ,  S.60,61.
28) Ba1'ObLC J!( /  1931, 2998; AC München AC 1959, 2,1;  MünchKorrnr
Sr lzt r r ,  AktG,2.  Auf I . ,2001, S 117 Rz.15.
29) Buztnhtg'r (Fußn.9), S 117 tu. 57; LorhnLr (Fulin. 9), $ 1'17 Rz.2'l: ,llor*
(Ful in.  3) ,  I  147 Rz.  2E.
30) Ausdrücklich Btiful (Fußn.21, S. 5q tl., 122; zurrctänd diifercnzierend Lo,/r
rcr  (Fußn.9),  S 117 fu.27 11. ,  ob der SV von der HV oder von Ger icht  beste l l t
ist; r. A. jetzt Spinlltr (,Fulin.2), S 1'17 Rz. 9, 23.
3ll BtzztnbrrKr(Fu13n.9), S 1.17 R2.56.
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Abweicher.rde Stimrner.r in der Literaturl2) scheinen mehr vom
umfässenden Begriff der unenfwegten Weisungsabhängigkeit
geprägt zu sein - wie der Geschäftsfiihrer bei der GmbH.rr) Das
ist schon technisch jedenfalls bei einer Publikumsgesellschaft
nicht möglich. Der Mittelweg über die Abhängigkeit vom Inhalt
des Bestellungsbeschlusses bzw. ergänzender Beschlüsse sollte
richtig sein; der.rn letztendlich wird dadurch eben nicht die ge-
setzliche Organfunktion des SV berührt, sondern der Inhalt des
mit ihm abzuschließenden Geschäftsbesorgungsvertrags, der
nach $ 665 BGB W'eisungen zulässt, zumal $ 76 Abs. 1 AktG
auch nicht im'W'ege der Analogie Anwendung findet.

4. Inhalt des Bestellungsbeschlusses/ Geschäfts-
bes orgungs dienstvertrags

4.1 Umfang des Auftrags

Dass der Auftrag an den SV ausreichend bestimmbar seir.r
muss, ist weitgehend klar: Es müssen die Tatsachen angegeben
werden, aus denen sich die Ersatzansprüche ergeben soller.r,
und der betroffene Personenkeis muss bestimmbar bezeich-

.  l i r  -net sein.' ' '  Fraglich ist aber, ob durch den Bestellungs-
beschluss die Aufgaben auch umfasser.rder gestaltet werden
können. Zu denker.r ist zum einen daran, dass der SV aus-
drücklich den Auftrag erhält, im Weigerungsfäll Auskünfte,
Einsichtnahme in Dokumente, Ar-rschreiben an Mitarbeitert5'
u. A. genchtlich geltend zu machen. Nötig mag das nicht sein,
da das Verlangen r.rach Auskunftserteilung und Vorlage von
Unterlagen in.r Zusammenhang mit dem Gegenstand der gel-
tend zu machenden Ersatzansprüche von jeher als Aufgabe
des SV angesehen wurde.'o)Trotzdem kann es angezeigt sein,
das im Bestellungsbeschluss ausdrücklich zu erwähnen, und
dabei auch das Auskunfts- und Einsichtsrecht sowie das Recht
der Kontaktaufnahme mit Mitarbeitern der Gesellschaft und
Organen fbstzuschreiben.rT' Inwieweit das im Hinblick auf die
ablehnende Haltung des OLG München durchzusetzen sein
wird, muss im Anfechtungsverfahren bis zum BCH geklärt
werden. Der HVB-Fall zeigt, dass es dazu durchaus Anlass ge-
ben kann, weshalb dann der SV ohne erneuten HV-Beschluss
Ersatzansprüche wegen Blockademaßnahmen durchsetzen
kanr.r. Dazu zählen nicht zuletzt Schadensersatzansprüche der
Gesellschaft geger.rüber ihren Organen, ggf. dem herrschenden
Unternehmen und dessen Organen, wenn die Gesellschaft die
Kosten von gerichtlichen Streitigkeiten tragen muss, wie das
j edenfalls wegen Teilunterliegens im Verftu gungsverfahren und
vollständigen Unterliegens im Anfbchtungsverfahren im
HVB-Fall bislang der Fall rst.

4.2 Finanzielle Konditionen des Auftrags

Der Bestellungsbeschluss kann die finanziellen Konditionen
de:  Aul i r . rgs an den SV fest legen. t8 '  Dazu gehören
- Honorar,
- Vorschuss,
- Kostenerstattung, auch fur Hilfspersonen, die der SV ein-

setzt, wie Buchprüfbr, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte,
soweit angezeigt zur ordr.rungsgemäßen Durchführung
des Auftrags,se)

- Erstattung von Gerichtskostenvorschüssen und sonstigen
Koster-r,

Kosten einer DecO-Versicherung,
- Reisekosten etc.

W'as das Honorar angeht, so sollte $ 87 AktG weder direkt
noch indirekt gelten, da diese Regelur.rg auf der Ausprägung
des Sorgfaltspfl ichtmaßstabs für den den Vorstand bestellen-
der-r AR beruht,r0) der ja anstelle der ,,Eigentümer" der Gesell-
schaft, nän.rlich der Aktionäre, er.rtscheidet. Nach Böbd sollen
die gesetzlichen Vergütungsgrundsätze für Aufbichtsratsmit-
glieder nach $ 113 AktG zur Anwendung kommen, also die
Vergütung in einem angemessenen Verhältnis zur Aufgabe
des SV und der Lage der Gesellschaft stehen. Bestellt die HV
den SV, sind derartige Einschränkungen jedoch nicht arrge-
bracht. Das zeigt schon der Maßstab ,,nach Lage der Gesell-
schaft" ir-r den $ 87 Abs.1, S 113 Abs. 1 AktG, der bei der Gel-
tendmachur.rg von Ersatzansprüchen über $ 147 AktG nicht
passt; denn es geht um den Ausgleich von Scl.räden, die durch
f-ehlerhafies oder rechtswidriges Verhalten von Organer.r bzw.
herrschenden.r Unternehmen entstanden sind urrd die die Ge-
sellschaft wirtschaftl ich u. U. nicht gut dastehen lassen. Nicht
umsonst mussten sich die Gerichte schon mit der Frage befäs-
sen, ob bei einer Insolvenz der Gesellschaft der SV durcl.r den
Insolvenzverwalter verdrängt wird.' 'r Selbst wenn die wirt-
schaftliche Lage der Gesellschaft nicht gut ist, kann das Horro-
rar des SV nicht deswegen absinker-r. Es sollte ger.rügen, dass
der Bestellungsbeschluss anfächtbar sein kann, wenn eine
Mir.rderl.reit unter Ausnutzur.rg des Stimn-rverbots für die Mehr-
heit (oder auch eine Mehrheit zu Lasten der Minderheit) au-
ßergewöhnlich hohe, unangemessene Konditionen f-estlegt.
Das Honorar sollte sich am Aufwand orientieren, wesl.ralb auch
Stundensatzvereinbarungen angezeigt sein könner.r. Eine Mi-
schur.rg aus Festhonorar und Erfolgshonorar kommt eber-rfalls
in Betracht.r2) Der Abschluss einer den D&O-Versicherunsen
rrachgebildeten H.rfipfl ichwersi.herung'' '  sollte zunr Scl,utr ro-
wohl des SV als auch der Gesellschaft eir.r Muss sein, sorveit
r.richt andere Haftpflichwersicherunger-r das Risiko auflär.rger.r.

32 )  Z .B . , l 1o r *  (Fu l i n . 3 ) , 5117  t u .29 ; ! , i r i& . (Fu l l n .  l ) . . s  l l ;  t u .  e , 23 .
33) Lthntr/Hiillir (Fulln.2-1), $ 16 Rz. 1 I 1.
3.1)  OLC Münchcn ZIP 2008,7-1,7.1 untcr  B I  1.r .  * lbc i  dcr  Senrt  zu Recht
d.rr.ruf hinv'eist, dass drnit ruch definiert wircl. ob eine sp.itere Klagc des SV
durch den Bestel lungsbeschluss gedeckt  r : r :  l -C \ lL inche:r  I  ZIP 2007, 1809,
1812 unter  I  lb  ( l )  und LG Münchcn I  ZIP 2007. 2.120.  2122 rr .  u ' .  N. t  ,11or l r
(Fußn.3),  $ 1.17 Rz.  16.  Btzztnl t t rgr  (Ful ln.9t ,  $ 117 R2.19;  s.  auch,  r l lerd ings
übem,iegend berichtend ll i I s i ng/ Ogo n k. E\\'i R 2007, 6 I 1.
35) So im HVB-F.r l l ;  . rnders jetzt  OLG \ lL inchcn ZIP 2008. 73,7- l ;  dagegen aus
führ l ich oben I I  1.
36) Crundlege nd RGZ 83,  2-18:  OLG Nlünchcn DB 1996, 1967 LG Mü:rchen
IZIP 2007,1809l . rus der L i ter i tur  nur.11o,{ ' (Ful in.3) ,  5 117 Rz.27 f } .  nr .  r ' .  N.
37) Zur Kont. rkt lufn lhnre nr i t  Mi t r rbei tem cler  Cesel lschrf t  LC München I
ZIP 2007,1809, 1815 unter  2a;  rbrveichend jctzt  OLG München ZIP 2008,73,
uo  J i c  Re t l r t c  zu r  K , ' n t r k t , r u t r r . r l r r r r e  r en te i g ,e r l  r r u rde r .
38) BuzLnlrry, ' r  (Ful in.9) .  S 117 Rz.63,  der zu Recht . ru i  d ie Bcst . i t igune dcr
Vcrgütungspf l icht  beinr  ger icht l ich bestel l ten SV n.rch $ 1 '17 Abs.2 Srtz.5 und 6
AktG venveist; rllor* (Fulin.3), $ 117 Rz. 5-1. 5.5.
39) Btitul(Fußn.2), S. 91 fi.
10) Fkiilr'r, in: Spindlcr/Stilz, AktG, 2007, $ 87 Rz. 1.
1 l )  OLC Fr.rnkfur t /M. NZG 2001,95,96;  zur Frage bei  der L iquidat ion RGZ
7 '1 ,  t 0 l , 303 .
:12) Solcr t  e in Rechtsanrv: l t  SV rv i rd,  könnte die rnstehende Neuregelunl  zu
Er lo lgshonoraren zu berchten sein;  d.rgegen spr icht  r l lerd ings,  drss i l . r  \ \ '
nicht .rls Rechtsrnrv.rlt tJtig rvird, sondern wie beim Vorstrnd odcr AR .rl' C)rS.rn
der Cesel lschrf i .
"13) Sorvei t  rm Mrrkt  erhr i l t l ich;  der Verfasser lässt  das zur Zei t  pni icn.
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4.3 Vertretung der Gesellschaft im Nichtigkeits- bzw.
Anfechtungsprozess seiner Bestellung?

Böbt\+tbefässt sich auslührlich mit dieser Frarge und kommt
zu dem Ergebnis, bereits der Bestellungsbeschluss beinhalte
konkludent, dass der SV die Gesellschaft in diesen Fällen ge-
setzlich vertritt. Folgt m.ln dem, kann der Bestellungs-
beschluss das auch ausdrücklich bestimmen.

Richtig ist zunächst, dass beim Nichtigkeits- bzw. Anfbch-
tungsprozess nach $ 246 Abs.2 Satz2 AktG die beklagte Ge-
sellschaft von Vorstand und AR gesetzlich vertreten wird. Die
Doppelvertretung soll sichersteller-r, dass Interessenkonflikte
im Bereich eir.res Organs durch das jeweils andere Organ aus-
geglicl.rer.r werden.l5) Das gilt ir.rsbesondere dann, wenn der
Vorstand von seiner eigenen Klagebefugnrs nach $ 245 Nr. 4
AktG Gebrauch macht oder einzelne Vorstands- bzw. Auf:
sichtsratsmitglieder nach $ 245 Nr. 5 AktG Klage erheben.
Wird jedocl-r durch eir-re dieser Konstellationen die Gesell-
scl.raft vertretungsunfähig, muss das Prozessgericht im Passiv-
prozess einen Prozesspfleger nach $ 57 ZPO bestellen;rn' in ei-
nem solchen Fall hatte bereits das RG darauf hingewiesen,
dass ggf. der Vorstand die HV einberuf-en muss, um eir.ren SV
bestellen zu lassen.rT) Es ist bereits zweifelhaft, ob das gesetzli-
cl.re Mandat, Ersatzansprüche geltend zu machen, die Vertre-
tung der Gesellschaft im Anfbchtungsprozess überhaupt zu-
l J S S t .  

-

Man kann irber daran denken, dieses Vertretungsrecht bereits
im Bestellungsbeschluss festzuschreiben. Frage ist allerdings,
ob das zulässig wäre; denn von den in $ 147 Abs. 1 AktG um-
schriebenen Aufgaben ist das iedenfälls fbrmal nicht gedeckt.
Dagegen kann auch die Überlegung sprechen. dass die Dop-
pelvertretung nach $ 2,16 Abs.2 Satz 2 AktG den gesetzgeberi-
schen \flillelr erkennen lässt, Interessenkonflikte .ruf Organ-
ebene bei Nichtrgkeitr bzw. Anfbchtungsstreitigkeiten zu ver-
meiden. Für den vorliegenden Fall könnte das heißen, dass
der SV eben gerade nicht berufbn sein soll, seine eigene Bestel-
lung als gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft zu verteidigen.
Allerdings zeigt die Anfbchtungsklage im HVB-Fall, dass die
vom Gesetz an sich vorgesehene Veftretung durch Vorstand
und AR den eigentlichen Interessenkonflikt bei diesen Orga-
nen offenlegt, hatte doch die durch Vorstand und AR vertre-
tene Gesellschaft im Prozess keine Ar-rträge gestellt und damit
erkennen lassen, dass man durch Versäumnisurteil der An-
f-echtungsklage der Mehrheitsgesellschafterin UniCredito zum
Erfolg verhelfbn wollte. Das wurde nur dadurch verhindert,
dass sicl.r der vor-r der HV bestellte SV als Nebenintervenient
auFSeiten der Gesellschaft beteil igte und sachgemäße Anträge
stellte. Werrn das der Regelfall sein sollte, muss man sich fia-
gen, ob es wirklich angezeigt ist, Vorstand und AR die Prozess-
vertretung im Anfächtungsverfahren zu überlassen, insbeson-
dere dann, wenn es um die Anfbchtung einer SV-Bestellung
geht, die das Ziel hat, gegen eben diesen Vorstand und AR
Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Hier ist der Interes-
senkonflikt bei Vorstand und AR offenkur-rdig, und das RG
hatte nicht umsonst für einen ähnlichen Fall die Bestellung ei-
nes SV für angezeigt gehalten.ru' Dann sollte es zumindest zu-
lässig sein, dass der SV die Gesellschaft im Anfbchtungsverfäh-
ren gesetzlich vertritt, wenn der HV-Beschluss das festlegt.

Damit ist auch eine Streitfiage zu beantworten, die laut Zei-
tungsberichten5o' in einem weiteren Ar-rfbchtungsprozess bei
HVB eine Rolle gespielt haben soll: Soll bzw. darf sich der
von der HV bestellte SV als Nebenintervenient auf Seiten vor.r
Aktionären an deren Anf-echtungsprozess gegen die Gesell-
schafi beteil igen? Das ist wohl zu verneinen, es sei denn, der
Anfbcl.rtungsrechtsstreit betriflt Beschlüsse der HV, dre rn ei-
nem unmittelbaren Zusan-rmenhang mit den Ersatzansprü-
chen, die der SV geltend machen soll, stehen, so dass dieser
Rechtsstreit untechnisch gesprochen - vorgreiflich lur die
Durch.etzung,  der  Ersatz lnsprüche is t . t l '

4.4 Modalitäten der Geltendmachung der Ersatz-
ansprüche

Erwogen werden sollte, im Bestellungsbeschluss die Modalitä-
ten der Geltendmachur-rg der Ersatzansprücl-re zu präzisieren.
Dazu gehört zum einen eine Verlängerung der Sechsmonats-
frist in $ 147 Abs. I Satz2 Aktc.5r' Der HVB-Streit belegt,
dass diese Frist zu kurz ist und mindestens auf sechs Monate
nach Bestandskrafi der Bestellung des SV verlängert werden
sollte. Zum anderen geht es auch um die Entscheidungskom-
petenz des von der HV bestellten SV, ob und welche Ersatz-
ansprücl.re er geltend n-rlcht.5t' Die wohl herrscl-rende Mei-
nung geht davon aus, dass der SV verpflichtet ist, die Ersatz-
ansprüche gegen die Anspruchsgegr.rer geltend zu machen,
was letztendlich heißt, sie eir.rzuldagen, wenn sie nicht aner-
kannt werden.54) Dafür mag auch nicht zuletzt die Neufässung
des $ 147 AktG durch das KonTraG in dem zwischenzeitl ich
durch das UMAG wieder beseitigten Absatz 3 gesprochen ha-
ben, der den SV nur zur Geltendmachung verpfl ichtete, ,,so-
weit nach seiner pflichtgemäßen Beurteilung die Rechtsverfbl-
gung eine hinreichende Aussicht auf Erfblg bietet". Eine sol-
che Einschränkung gab es vorher zu keinem Zeitpunkt für den
von der HV bestellten SV. Denn Vorstand bzw. AR oder der
SV sollten diesen Spielraum nicht haben, solange die HV

-l- l) Brtlr l (Fulin. 2), S. 111 fi.
15) Hii l l i 'r (Fdin. +), Q 216 tu. 30.
16) Hii lJir (Fulln.1), S 216 tu. 36.
1l) RGZ 111, 396, 399; so in Ertrlebnis auch Hii l l ir (Fulin.l), $ 216 Rz. 36. In-
rvierveit d.rs in den HVB-Vertihren eingetreten ist, ist unklar; dls LC München
I spricht sich nur getren die Vertretung durch den SV aus: ZIP 2007, 2120,2121.
.18)  Dagegen LC München I  i r r  An fächtungsr€chtss t re i t  Z IP  2007,2120,2121
unter  A  L
.19)  S .  be i  Fu l ln . . l7
-50)  Süddeutsche Ze i tung r ' .9 .11 .2007.  S .29 .  rvon . rch  d ie  Prozessver t re te r  dcr

Gesellschlfi dem SV,.Geheimnis- und Parteir-errat" vom'erfen.
5  l )  Ferner  sche in t  d ie  Frage von In te ressenkont l i k ten  des  SV e ine  Ro l le  gesp ie l t
zu  h . rben (s .  Fu l ln .52) ,  rvenn er  r l s  fü r  d ie  Cese l lsch l t t  bes te l l tes  Orgrn  lu iSe i -
ten der antichtenden Aktionäre beitritt. Ein Interessenkonflikt sollte aber zu
verneinen sein, de (i) auch bein Verfügungsvertihren aut lnfbmationserteilung
der SV gegen die Cesellschati klagen soll (siehe drzu unten IV), (i i) S 215 Nr. I
und 5 AktC Anlechtungskhgen von Orgrnen gegen die Cesellschrft zui.isst.
und l i i i )  d ie  Gese l lschaf i  nur  aus  techn ischen Gründen von Gesetzes  wegen d ie
Bekhgte bei allen körpersch.rfisrechtl ichen Antechtungs- und Nichtigkeitsver-
Ianrelt lst.
52)  Wobe i  zwe i tä lh : t i  e rsche in t ,  ob  s ich  d ic  Sechsmonats t i i s t  überh . rup t  . r l
den  SV r ich te t ;  denn in  der  Reg ierungsbegründung zum AktC von 1965 l re r l j t
es u. a.: ,,Die Frist soll verhindern, dass d.rs zustJndige Veronltungsorgrn die
Celtendnachung des Ersatz:nspruchs verzögert. Wird die Frist versäumt. kön-
nen Schrdensersatzrnsprüche entstehen."
53)  So rvoh l  in  a l lgerne iner  Fom MünchKomrr -Sr l rocr  (Fu l in .28) ,  S  117
R2.32,  39 :  ' l 1or *  (Fu l in .3 ) ,  S  117 tu .  11 .
5-l) MürrchKonnr-Sr#orr (Fulin.28). S 1.17 R2.39 BLzztnltog'r (Fulln. 9), 5 117
Rz. 38 fi.; 5pr)r,11r (Fulin. 2), S 1'17 tu.22.
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nicht einem Vergleich oder Verzicht zustimmt.)rr Kommt der
SV zu dem Ergebnis, dass keine oder nur geringe Aussichten
lur die Durchsetzung der Ersatzansprüche bestehen, soll er
auf eine Anderung des HV-Beschlusses hinwirken oder sein
Amt niederlegen.5') Die Amtsniederlegung ist vermutlich die
schlechteste Fluchwariante, da sich der SV anschließend sei-
nerseits Schadensersatzansprüchen ausgesetzt sehen könnte.57'
Sowohl das LG München I58) als auch das OLG Münchense)
geben dem SV mehr eigenverantwortlichen Freiraum, über die
Erhebung der Schadensersatzklage im Hinblick auf die An-
spruchsgegner wie auch auf Klageumfang und -höhe zu ent-
scheiden. Trotzdem werden die Aktionäre gut daran tun, den
SV zu verpflichten, aber auch zu berechtigen, sich auf der
nächsten HV die Freigabe geben zu lassen, ganz oder teilweise
von der Geltendmachung abzusehen. Nachteil dieser Vor-
gehensweise ist natürlich, dass der SV coram publico die
Gründe darlegen muss, warum er die Geltendmachung fur
nicht aussichtsreich hält, also seine Vertraulichkeitsverpflich-
tunguo) so durchbricht, dass die potenziellen Anspruchsgegner
dessen gewahr werden. Das ist aber nicht anders, wenn der
HV-Bestellungsbeschiuss dem SV den Beurteilungsspielraum
des alten $ 147 Abs.3 AktG i. d. F. des KonTraG gewährt, was
zulässig sein sollte, oder ihm nur die Alternative der Amtsnie-
derlegung belässt; denn in all diesen Fällen wird man erwarten
müssen, dass der SV sein Vorgehen begründet,ot) schon um
Schadensersatzansprüchen gegen sich vorzubeugen.

4.5 Haftung und Haftungsbeschränkung

Weitgehend ungeklärt ist, welcher Haftungsmaßstab lur den
SV gilt. Bezzenberger will Geschäftsbesorgungsrecht gelten las-
sen und die allgemeine verkehrserforderliche Sorgfalt nach

$276 Abs.2 BGB anwenden.62' Demgegenüber plädiert Böbel
fur die Regelungen der Vorstandshaftung und Vertraulichkeit
ernschließlich der Beweislastumkehr in $ 93 Abs. 1 und 2
AktG63) und versteht unter ,,sinngemäßer" Anwendung die
mehr oder minder vollständige Übernahme der Haftungs-
norm des S 93 AktG auf den SV.o*r Dagegen sprechen aber
mehrere Argumente. Zum einen bedeutet eine sinngemäße
Anwendung, wie sie auch für die Haftung der Aufsichtsrats-
mitglieder über $ 116 AktG vorgesehen ist, gerade nicht eine
Übernahme 1 zu 1.6s) Denn die eine oder andere Haftungs-
regelung in $ 93 AktG passt nicht immer zu anderen Organen.
Darauf weist Liebs lur die Haftung von Aufsichtratsmitglie-
dern über $ 116 AktG im Fall von Zahlungen durch den Vor-
stand bei Insolvenzreife unter Verstoß gegen die $92 Abs.2,
g 93 Abs.3 Nr.6 AktG hin. Gleiches gilt lur den SV, bei dem
man auch fragen muss, warum z. B. die strenge gesamtschuld-
nerische Haftung nach $ 93 Abs.3 Nr. 6 AktG gelten soll,
hätte er mit Zahlungsvorgängen der Gesellschaft gerade nichts
zu tun. Zutreffend weist Liebs darauf hin, dass diese strenge
Haftung des Vorstands Ausfluss des Prinzips in $ 76 Abs. 1
AktG ist, wonach der Vorstand eigenverantwortlich handelt,6o)
während das weder fur den AR über $ 116 AktG noch fur den
SV gilt; denn der SV ist weisungsabhängig von der Hy.o7' Bö-
ürl schließt die analoge Anwendung $ 93 AktG daraus, dass je-

denfalls der auf ein Minderheitenverlangen zu bestellende SV
nach $ 147 Abs.2 Satz2 AktG nur dann zu seinem Amt kom-

men soll, wenn das Gericht der Auffassung ist, dass die Bestel-
lung I-ur eine ,,gehörige Geltendmachung zweckmäßig er-
scheint". Aus der,,Gehörigkeit" der Ceitendmachung schließt
Böbel, dass das nur bei der verschärften Haftung nach $ 93
AktG der Fall sei.68) Jedoch erschließen sich weder Haftung
noch Veranfwortung daraus, zumal bei den Vorgängerregelun-
gen des $ 147 AktG, die das Gericht noch nicht mit Zweck-
mäßigkeitserwägungen befrachteten, dieser Maßstab noch
nicht galt. Über immerhin mehr als 80 Jahre hat der Gesetz-
geber die Haftung eben nicht durch Verweis auf $ 93 AktG ge-
regelt, auch nicht eine sinngemäße. Schließlich verweist die
gesetzliche Haftungsregelung des Sonderprüfers (SS 142 fL
AktG), dessen Tätigkert sich ja mit der des SV überschneiden
kann,6e) in g 144 AktG nicht auf $ 93 AktG, sondern auf g 323
HGB und damit auf Vorsatz und Fahrlässigkeit ohne Beweis-
lastumkehr nach $93 Abs.2 Satz2 AktG (aber nach $280
Abs. 1 Satz 2 BGB). Im Ergebnis ist deshalb der allgemeine
Sorgfaltspflichtmaßstab nach $ 276 Abs.2 BGB lur den SV
der richtige Ansatz. Folgt man dem, kann auch der Bestel-
lungsbeschluss die Haftung ohne die Einschränkungen des

$ 93 Abs.4 AktG weiter regeln. Neben einer Haftungsverschär-
fung, z. B. durch Verweis auf $ 93 AktG, zu der es in Praxis
vermutlich nicht kommen wird, könnte man an eine Be-
schränkung der Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
denken oder an eine summenmäßige Beschränkung, wie sie
von Gesetzes wegen für den Sonderprüfer nach $ 323 Abs.2
HGB gilt. An Haftungsbeschränkungen sollte man erst recht
denken, wenn für die Tätigkeiten des SV keine DtO-Versiche-
rung erhältlich ist. Was im Übrigen die dann ebenfalls nicht
geltende Vertraulichkeitsverpflichtung nach $ 93 Abs. 1 Satz 3
AktG angeht, sollte stattdessen der Bestellungsbeschluss die
Vertraulichkeit entsprechend regeln.

4.6 Teilnichtigkeit des Bestellungsbeschlusses
(s 13e BGB)?

Nach wohl fast einhelliger Auffassung wird $ 139 BGB auch
auf HV-Beschlussinhalte weitgehend entsprechend ange-

, 7 n r ^wandt.'" 'Der tsGH hat das in seinem Urteil vom 15. Novem-

551 Btzzenbrgrr (Fu1in.9), S 117 R2.38f}.; zur eingescirränkten Betugnis des
SV, Vergleiche und Verzichte zu vereinbaren Bribel (.Fußn.21, S.96f}., 102f}.:
Spindbr (Ftßn.2), $ 117 Rz.22 a. E.
56) Btzzenberger (Fußn. 9), S 117 Rz. 56.
57\  Böbcl  (Fußn.2),  S.115 a.E. ,  befumortet  zu Recht,  dass zur Durchsetzung
von Ersatzansprüchen gegen den SV auch wiederum ein SV nach $ 147 AktC
bestellt werden kann.
58) LC München IZIP 2007, 2420, 2422 unterA I I  2a.
59) OLG München ZIP 2008,73,76 unter  B I  1e.
60) LG München I  ZIP 2007, 1809, 1814 f . :  rUor* (Fußn. 3) ,  S 117 Rz.  30.
61) Siehe auch Bo1ur1(Fußn.2),  S.123.
62) Buzenlxrger (Fußn. 9), S 117 fu. -55.
63) (Fußn. 2), S. 1 1,{ fi; Spindkr (Fußn. 2). $ 147 R2. 21;,4{or,4 (Fußn. 3). S ll7
R z . 3 L
6,1) So auch ,14ork (Fußn. 3), S 117 Rz. 3 1.
65\ Liüs, in: Festschrift futtner, 1991, S.369 ti., 376 ff.
66) Zrrb.r  (Fußn.65),  S.376.
67) Siehe oben I I  3.
68) BoTzl(Fußn. 2) ,  S.  1 14.
69) LG München IZIP 2007,2420,2123 AII  2d;  s.  auch oben I I  1.
70) S.  berei ts RGZ 146,385, 391 zu , ,zusamrne n€tese tzte n Beschlüsse";  BCH
ZIP 1988. 132 :  NI l f  1988, 1211; BGH ZIP 1993. 1862 :  NIW 199'{ ,  520.
dazu EWiR 1994,9 (Crcztlius); eingehend m. w. N. OLG H.rmburg AG 1970,
230,231 OLG Hamburg AG 2000, 326, dazu E\\riR 2000, 893 (Romanr); HiiJ:
fr (Fußn.,1), 5 211 Rz. 36', Smlu, in: Münchene r Hdb. d. Gesellschafisrechts,
Bd.4,  AG, 3.  Auf l . ,  2007, $ '11 Rz.  5 m. rv.  N.
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ber 1993 wie lolgt ausgedrückt: ,,Auf jeden Fall ist g 139 BGB
auf Beschlüsse dann anwer-rdbar, wenn sie auf die Begründung,
Anderung oder Auflebung sozial- oder individualrechtl icher
Befugnisse oder Pflichten gerichtet sind ur.rd il.rnen bereits des-
wegen ein rechtsgeschäftlicher Inhalt zuerkannt werden
kann."71) Dazu ist durch Auslegung zunächst zu ermitteln, ob
die HV, hätte sie die Nichtigkeit des betreflenden Teils er-
kannt, am Beschluss im Übrigen fbstgehalten hätte.72' Das
wird z. B. r.ricl.rt der Fall sein, wenn die Bestellung als solche
unter Mängeln leidet; dann fällen auch die Regelungen über
den Geschäftsbesorgungsauftrag an den SV der Nichtigkeit an-
heim. Ist aber die Bestellung rechtsmängelfrei erfolgt, können
alle weiterer.r ggf. im Bescl.rluss geregelten Fragen, wie sie oben
beschrieben worden sind, dem Test nach S 139 BGB unterzo-
gen werden. Geradezu exemplarisch führt das das OLG Mün-
chen im Urteil im Verfügungsvefahren vor.;3' Auch wenn
.rlso $ 139 BCB zum Zuge kommt, sollte man erwägen, der.r
Bestellungsbeschluss mit einer passenden salvatorischen Klau-
sel zu versehen.Tl) Das dreht jedenfalls teilweise die in ! 139
BGB enthaltene Vermutur.rg urn, wonach im Zweifelsfäll die
Gesarrr tn icht igkei t  d ie Rechtsf  t , lge seiu sol l . -5 '

III. Anfechtung der Bestellung des Sondervertreters
durch die HV

Wie der HVB-Fall zeigt, wird ein herrschendes Unternel.rmen,
dort die UniCredito, die Bestellung des SV durch eine Nich-
tigkeits- bzw. Anf-echtungsklage nach den SS241 f}. AktG an-
greifbn, wenn es weger-r des Stimmverbots nach $ 136 AktG
von-r Stimmrecht ausgeschlossen worden ist. io' Y/ie die hier
beh;rndelter.r Then.rer.r zeigen, wird sich erst im Laufe derJahre
herausschäler.r, wo die inhaltl ichen Grenzen des Bestellungs-
beschlusses l iegen könr.ren. Allerdings zeigen die bisher be-
kannten Gericl.rtsentscheidungen, ausgenommen OLG Mün-
cl.rer.r im Verfügungsverfahren, aber insbesondere die Entschei-
dunger-r des LG München I im HVB-Fall, dass einige Gerichte
die Tendenz haben, die Befugnisse des SV weit auszulegen,
um dem Sinn und Zweck des Gesetzes gerecht zu werden.77)
Das Institut des SV hat ia die Funktion. Interessenkor.rf-likte
der anderen Orgar.re und der verklagten Aktionäre auszuschal-
ten. Wirfi ein herrschendes Unternehmen wie UniCredito im
Verein mit den unter seiner fäktischen Leitungsmacht stehen-
den Organen der Gesellschaft dem SV Steine in den Weg, ist
es seine Aufgabe, diese mit Hiife der Gerichte aus dem'Weg
zu räumen.

1. Rechtsmissbrauch

UniCredito wendet im HVB-Fall u. a. ein, der Beschluss, ei-
nen SV zu bestellen und Schadensersatzansprüche gegen sie
unter Ausschluss ihres Stin-rmrechts geitend zu machen, sei
rechtsmissbräuchlich und deshalb nach $ 243 AktG anfbcht-
bar.78) Dabei greift sie auch den Abstimmungsmodus an, da
über alle Schadensersatzansprücl.re gegen sämtliche potenziel-
len Anspruchsgegner in einem Abstimmungsgang entschieden
wurde.

Zu Recht hält das LG München I dem Einwand des Rechts-
n'rissbrauchs entgegen, dass alle potenzielle Anspruchsgegner
als Gesamtschuldr.rer haften, weshalb eine Einzelabstimmung

nicht  angezeigt  war. / " )  Das fo lgt  schon aus den $$317,318
AktG, lässt man Schadensersatzansprüche nach $317 AktG
im Rahn.ren des $ 147 AktG zu.'") Ergänzend bezieht sich das
LG allgemein auf die Gesamtschuldnerschaft der Ar-rspruchs-
gegner nach den $$ 421 ff. BGB. Dem ist beizutreten, wobei
es für das Stimmverbot für alle Anspruchsgegner nur darauf
ankommt, dass ein ,,einheitl icher" Sachverhalt vorliegt, was
der Fall ist, wenn es sich um eine gemeinsame Pflichtwidrig-
keit handelt.E') Hilßweise argumentiert das LG unter Hinweis
auf  d ie Entscheidung BGHZ 156,  38 :ZIP 2003,1788 damit ,
dass kein Aktionär, also auch nicht UniCredito, einer Block-
abstimmur-rg widersprocher.r l.rabe. Dem folgt das OLG Mün-

N l t , ,  . ^

chen rm Kern.' '- '  UnrCredito hätte auch versuchen können,
durch Geschäftsordnungsanträge oder den von ihr beeinfluss-
ten Versammlungsleiter eine Einzelabstimmung zu erreichen.

Jedoch hätte der Versammlungsleiter alleine nichts bewirken
können, da er nicht ir.r den Inhalt des gestellten Antrags hätte
eingreifbn können.83) Hätte Unicredito oder ein anderer Ak-
tionär versucht, eine Einzelabstimmung für jeden Anspruchs-
gegner durch einen Geschäftsordnungsantrag in der Hoflhung
zu erzwingen, dass dann das Stimmverbot des $ 136 AktG
nicht gelte, hätte auch das wenig gebracht; denn zum einen
greift auch dann das Stimmverbot und zum anderen wäre ein
solcher Versuch allzu durchsichtig und auf Anfbchtung hin
der Rechtsmissbräuchlichkeit zum Opfbr gefällen,oo) sollte ein
Versammlungsleiter die Stimmen des betrollenen Aktionärs
gesetzeswidrig zulassen.

2. Rückwirkung einer erfolgreichen Anfechtung ?

Wie verhält sich aber allgemein das Risiko der Nichtigkeits-
bzw. Anfechtungsklage durch den betrolfenen Aktionär zur
Aufgabe des SV? UniCredito hatte argumentiert, dass das von
Minderheitsaktionären eingeleitete Anfechtungsverfähren ge-
gen die ursprüngliche Zustimmung der HV zum Verkauf der
HVB-Beteiligung an der Bank Austria Creditanstalt AG vor-
grerflich i. S. d. S 148 ZPO sei, was das LG lur das Verfügungs-
verfähren wie für das Anfechtungsverflhren85) zutreffend ver-
worfen hat; dem ist das OLG München gefolgt (1ür eine Scha-

7 l )  BGH Z lP  1993 ,1862 :  NJ \ (  199 .1 ,520 .523 .
72) OLC Hamburg AG 2000, 328; Sirlrr(Fulln. 70), $ 1l Rz. 5.
73) OLG München ZIP 2008.73,76,  B I  ld ( l l ) .
711 Palandt/Htinnilr, BGB, 66. AufI.,2007, S 139 Rz. 17 m. rv. 1r*.
7 5\ Palmdt/Hei nriils (Fulin. 71), S 139 Rz. 1.1: OLG Hamburg AG 1970. 231.
76) LG München IZIP 2007,2120.
77) So rusdrückl ich LG München IZIP 2007,1809, 1812 unter  I  1 a;  te i l rveise
rbrv. OLG München ln Berulüngsrechtszug ZIP 2008, 73. 75 ii.
78) Werteres Missbrauchs.rrgunent war der Hinrveis aut die Rechtsstellung des
Sorrdcrprüfbrs nrch $$ l.l2fl. AktG, denr drs LG München | (ZIP 2007,1809,
181-1 unter e und ZIP 2007, 2120.2123 unter d) jedoch zutreffenderueise nicht
gefblgt ist. ncil die Auflaben des SV umfassender sind els die des Sontlerprü-
fers; . rnders letzt  das OLG München ZIP 2008,73,  s.  auch oben I I  1.
79) LC MünchenlZIP 2007,1809, 1813 unter  I  2c und LG München I  ZIP
2007 ,2420,2123.
80) S.  Fußn..1.
81) BGHZ 97.  28,  33 t f . :Z lP 1986. 129,  {30 t } . ,  drzu E!( / iR 1986, 371 ( l - lont
ntlhLtj).
82) OLG München ZIP 2008,73,71.
83) Bt tzfu,DieHruprversrmmJungderAkt iengesel lschet i ,  1.Auf l . ,2001,S.136
R2 .15 .
8.1) Zur Einzelabstimmung bei der Entlastung mit dem Zie l, das Stimmverbot
. ruszusclr r l ten,  OLG München AG 1995,381, dazu E\ f iR 1995,521 (Dnlrr ) ;
BrzAr (Ful in.  83),  S.339,  310 Rz.29 f i .  m. w.  N.
8-5)  LG München I  ZIP 2007, 1809, 1813 unter  2b und LG München I  ZIP
2007 ,2120, 2122 unter A II 2b,.
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densersatzklage gegen Organe bzw. herrscl.render.r Gesellschaf-
ter mag das anders aussehenso'1. Wichtiger ist aber die Frage,
ob bzw. wie das Damoklesschwert der Nichtigkeits- bzw. An-
fi:chtungsklage gegen den Bestellungsbeschluss zum SV die
Funktionsfähigkeit des SV beeinträchtigt. In.r Erfolgsfall soll
die Bestellung rüclirvirkend unrvirksanr sein, was den bis dahin
ergrif lbnen Mal3nahmen des SV den Boden vollständig entzie-
hen würde.8i)

Zutreffend ist, dass die Rechtsfolgen der Anfächtung sich zu-
nächst nach den $$ 241 ff. AktG richten. Liegt eir.rer der Nich-
tigkeitsgründe des $ 241 Nr. 1 4 AktG vor, wird man gegen
eine ex-tunc-Wirkung der Nichtigkeit nichts einwenden kön-
nen. Das scheint ar.rch für das Amt des SV r.richt belastend zu
sein. Zwar wird in der Praxis oft die Anflchtungsklage mit der
NichtigkeitskJage verbunden. Jedoch sollten etwaige Nichtig-
keitsgründe nach $241 Nr. 1 - 3 AktG für den bestellten SV
erkennbar sein, so dass er die Annahme der Bestellung verwei-
gern kann.

Anders ist es bei der Geltendmachung von Anfbchtungsgrün-
den, die der Kläger versuchen kann, ins Unendliche auszuwei-
ten. Das gilt erst recht für die Bestellung des SV, da hier die
Grenzen der dem SV einräumbaren Rechte und Pflichten we-
der in Rechtsprechung r.roch in der Literatur ausgeleuchtet
sind.88) Außerdem verlangt die Rechtsprechung, dass das Man-
dat des SV im Hinblick auf die geltend zu macher.rden An-
sprüche und den Kreis der Anspruchsgegner ausreichend be-
stimmbar8q) ist. Das eröfTnet eine Grauzone, die naturgemäß
Risiken für eine Anfichtbarkeit in sich birgt. Das wiederun.r
trifft den SV in zweifacher Hinsicht, nämlich bei der Anfecli-
tungsklage geger.r seine Bestellung, aber auch, wenn es um die
Geltendmachung von Ersatzansprücl.ren geht und das Gericht
nochmals prüfen wird, ob die Klage vom Bestellungsbescl.rluss
gedeckt ist. Nach verbreiteter Auffässung ist Ausgangspunkt
für die Rechtsfolge der rechtskäftig ausgesprochenen Nicl-rtig-
keit der Beschlüsse grundsätzlich die extur.rc-Wirkung,u") .ruch
wenn sich das aus dem Gesetzeswortlaut nicht notwendiger-
weise erschliel3t. Allerdings unterscheidet die h. M. zwischen
der Frage der Nichtigkeit des HV-Beschlusses mit ex-tunc-
oder ex-nunc-Wirkung und den Rechtsfblgen etwaiger Aus-
fuhrungsgeschäfte aufgrund des HV-Beschlusses vor Rechts-
laal i  der  Nicht igkei tser l< lärung. ' r '  Für  derr  h ier  in teressreren-
den Fragenkreis, wrs denn die Folge für etrv.rige Ausführungs-

.{eschäfte durch der.r SV ist, bleibt die Literatur auf halber Stre-
cke steher.r, weil sie nur von Ausführungsgeschäfien durch ei-
nen Vorstand ausgeht, der regelmäßig von der Anfechtbarkeit
eines HV-Beschlusses nicl.rt selbst betrolfen ist;e2) denn der
Vorstand ist durch den AR zu bestellen und nicht durch die
HV. Rechtsprechung und Literatur haben sicl.r allerdings mit
der Frage befasst, welche Rechtsfolgen die für nichtig erklärte
Bestellung eines Aufiichtsratsmitglieds auf die rnit seir-rer Be-
teil igung getroffenen Aufiicl.rtsratsmaßnahnren hat.o]) Danach
sollen Aufiichtsratsbeschlüsse rückwirkend unwirksam sein,
wenn die Bestellung eines Aufiichtsratsn.ritglieds nichtig und
der AR dadurch nicht mehr beschlussfähig ist.or) Wendet man
das auf die rechtslaäftig fir nichtig erklärte Bestellung eines
^ .  ' q i  I

SV"' an, tlelen alle Handlungen des SV rückwirkend der
Nichtiekeit anheim.on)

Man muss sich aber fragen, ob das ein akzeptables Ergebnis
wäre. Diejeniger-r, die die Beschlüsse einer Minderheit als
Mehrheit unter AusrlLltzung des Stimmverbots des $ 136
AktG rundweg ablehnen, werden sagen, geschieht recht so,
wenn man eine solche Stimn.rverbots-Chuzpe durchtührt. Der
SV soll r.rach $ i47 Abs. 1 Satz2 AktG die Ersatzansprücl.re
binnen sechs Mon;rten geltend machen (zu dieser Frist auch
oben II 4.4). Das k,rnn er aber nicht, solange eine Anfech-
tungsklage ar-rhängig ist, der.lr bei rückwirkender Nichtigkeit
seiner Bestellung verliert er auch rückwirkend seine Aktivlegiti-
mation ur-rd hat nicl-rt nur seine eigenen Kosten .im Bein, son-
dern auch die eingezahlten Gerichtskosten und u. U. sogar die
Kosten der Beklagtenlr.lvälte. Ihrn wäre dann eigentlich zu
ernpfehlen, zu seinenr eigenen Schutz gar nicl.rts zu tun und
die Rechtskaft eines die Anfechtungsklage abweisender-r Ur-
teils abzuwarten. Er könnte nocl.r nicht einrnal die Auf]dä-
rungsmaßnahmen betreiben, die der SV im HVB-Fall durch-
geführt hat bis hrn zum Antrag auf einsrweilige Verfügung auf
Einsichtnahme in Unterlagen der Gesellschaft. Das wäre die
LJhrlung der Institution des SV. Dem kann n.ran auch nicht
entgegenhalten, dass diese Sachlage durch die Ausschaltung
der Mehrheit durch $ 136 AktG erst hen'orgeruf-en wird, da
ein SV auch dann unter dem Damoklesschwert von Anf-ech-
tungsklagen gegen seine Bestellung steht, wenn er in der HV
mit der Mehrheit der .Stimmen aller Aktionäre gewählt wor-
den ist. Auf der anderen Seite zählt auch die Gesellschaft zu
den Geschädigten. Soliuige die Bestellung nicht rechtskräftig
auf eir.re AnfechtungskJir-9e hin für nichtig erklärt ist, gilt sie als

q : r  -  - .
wirksam.' ' '  Bei Einsicht in die Büc}rer und Schrif len ist die
Gesellschaft entweder durch eine analog auf den SV anzurven-
dende Vertraulichkeitsverpflichtung nach $ 93 Abs. 1 Satz 3
AktG oder aus einer allgemeir.ren Treupflicht aufgrund des der
Bestellung zugrunde liegenden Geschäftsbesorgungsverhält-
nisses'n) geschützt, und zumindest der Sorgfältsrnaßstab des

S 276 BGB greift ein.'o' Derlrt ige Schutzwirkunsen zu Guns-
ten der Gesellschaft würden jedoch nicht greifän, rvenn die
Nichtigkeit der Bestellung Rüchvirkumg h;itte.r"(" Das Urteil
des OLG München im Verfügungsverfähren beleucl.rtet
schlaglichtartig das Dilemma, da es die Rechte des SV fühlbar

8t1 Ktntor Srlzrll (Fuiln. 1), S lt, fu. 157
f i 7 )  BGHZ1 .3 .5 ,2 .+1 ,250 :Z l?  1907 ,33 . t , 88 l t f . .B t z , zLu lu t . g , r (Fu l i n . 9 ) , $ l ' 17
Rz. o0;  . i lo i*  (Ful in.3) ,  $ 1-17 Rz.  l9:  Bi t l r l (Ful in.2) .  S.87,  88.
t i l l )  Anr L lmirssendsten noch bei  B, t / r l tFul ln.2) :  drzu oL.en unter  [ [  l .
89;  Siehe oben I l . l . l  nr i t  Ful in.3.1.
a0) S.  nur Dr)rr ,  in :  SpinLl ler . /St i lz .  AktG, 2007, $ 2.18 Rz.  8 nr .  rv.  N.
q l r  Ddrr  tFut i r .  aOr.  5 2-18 fu.  S i ] .
e2) S. Drrl (Fulln. 90), $ 2.18 Rz. I l.
' t r3)  BGHZ 17.  3 '11,  315 t f . :  Sl indl ' r  (Ful ln.  13),  $ l0 l  Rz.  109 mit  Ful in.3,16;
1*?llir (Fulin..1), 5 l0l Rz. l7
ql)  BCHZ 11,231,216 zur GnrbH.
95) Oder.ruch auf  den Beschluss nach $ 1,17 Abs.  I  AktG für  d ie Durchsetzung
der Geltendm.rchung yon ErsJtzrnsprüchcn.
9o) So in derTat  für  den AR uncl  seine Beschlüsse BGHZ 17,-111.  J15 t i .
q7) Dre Gesel lschrt i  nruss dcnr SV urnt lssend Einsicht  in ihre Bücher und
Schr i f ien gerv ihren ls iehe oben I I  I  und unten IV);  s ie nruss ihn auch bezlh len,
c i r  nrch h.  M. mi t  der An:rr l rme der Bestel lung ein e ntge l tLchcs Geschäf isbesor-
gungsverhältnis zust.urde kontm lBtzztnbt'rgrr (Fuiin.9), 5 l.l7 Rz.5'lf}., 63
rn.  w.  N. ;  r .  A.  Bolz '1(Fußn.2),  S.  l l6 ,  sorvci t  n ichr d ie HV eine Vcrgütung zuge-
srgt hat.
98) Btzzulrr,g'r (Fulin.9). S 117 R2.55 Spindkr (Fulln.2), $ l-17 R2.23; llor*
(Ful in.3) ,  5 l . l7  R2.30;  Boä' l (Ful jn.2) ,  S.  120 f .
9q) S.  drzu oben I I -1.5.
100) Anders rvohl ,  aber ohne Begründung, l lor*  (Fu13n.3),  S l17 Rz.  5- l  r .  E.
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eir.rschriinkt. Nicht r.rn.rsonst will der Serrat denr SV nur d,rs
Recht geben, mit der Aufärbeitung der geltend zu machenden
Ersatzansprüche,,anzufangen".

Die Frage der Rückwirkung ist zu überdenken. Auch in ande-
ren Konstellationen wird die Rückwirkung gegen die ex-nunc-
lf irkung nrcl.r den Grundsätzen der faktischen Gesellschaftr"')
oder des sog. fehlerhaften Anstellur.rgsverhältnisses aus-
getauscht, wenn es in Voilzug gesetzt worden ist, worauf das
LG München 1102) ru Recht verweist.lo3) Entsprechendes gilt
für die fehlerhafte Bestellung zum Vorstand.l0a)

Das sollte auch lur die Beschlüsse nach $ 147 Abs. 1 und 2,
Satz I AktG gelten, sollten sie für nichtig erklärt werden. Nur
dadurch werden die in Vollzug gesetzten Ausfirhrungshand-
lungen des SV geschützt, und zwar nicht nur zu seinen Guns-
ten, sondern auch zu Gunsten des Rechtsverkehrs. Die dann
zumZuge kommenden Hirftungsregelungen lirssen auch Son-
derfrager-r in den Griffbekomn.ren, z. B. was der SV tun muss.
wenn sich abzeichnet, dass es zur Nichtigerklärung seiner Be-
stellung kommen kanr.r; dann muss er abgestuft reagieren bis
hin zur Einstellung einer die Gesellschaft weiter velpfl ichten-
den Tätigkeit. bis Rechtskl.rrheit herrscht.In' '

IV. Sekundärmaßnahmen durch den Sondervertreter

Im Brennpunkt der Sekundärmaßnahmen steht die Durchset-
zung der Infbrmationsbedür{i-risse des SV, welche auch Gegen-
stand des Verftugungsverlahrens im HVB-Fall vor dem LC
und dem OLG München ,uaren.l0o) Dass der SV Informations-
rechte gegenüber der Gesellschaft hat, ist scl.ror.r seit der grund-
legenden Entscheidung des RG vom 4. November 1913 aner-
kannt,"'7' wonach der SV die Infbrmationsbedürftrisse notf.rlls
n.rittels einsrweiliger Verlügung durchsetzen kann. Im Beru-
fungsrechtszug hat jetzt das OLG München die im Wege der
einstweiligen Verfügung durchzusetzenden Informations- und
sonstigen Rechte nur eingeschränkt gervährt.l 0s)

Der Verfirgungsgrund nach den 55 935, 940 ZPO folgt aus der
Verpflichtung des SV, die Ersatzansprüche binnen sechs Mo-
naten geltend zu machen, und daraus, dass durch weiteren
Zeitablauf die Informationsmöglichkeiten dezimiert werden
können.l ')o' Das kann man nun als gef-estigte Rechtsprechung
ansehen; davon ist auch das OLG München im Ansatz aus-
gegangen. Allerdings schränkt der Senat die Rechte des SV,
die er im Verfügungsverfahren durchsetzen kann, noch weiter
ein: ,,Nach Auffassung des Senats können ihm zunächst nur
solche Auskunfts- und Einsichtsrechte gewährt werden, die für
i l.rn unerlässlich sind, um seine Arbeit aufzunehmen, und sich
auf Unterlagen beziehen, die bereits nach jetzigem Erkennt-
nisstand eindeutig einen unmittelbaren Bezug zu den irn
Hauptversammlungsbeschluss genannten Sachverhaltskom-
plexen aufueisen." Das wiederum ist widersprüchlich zu den
vom Senat irnerkannten Grür.rden, warum der SV überhaupt
im Wege der einstweiligen Verfügung solche Rechte geltend
machen kann, nämlich die Sechsmonatsfrist und die Berveis-
verschlechterungen bei längerem Zuwarten. Soll der SV im
W'ege der einstweiliger.r Verfirgung nur solche Unterlagen he-
rausverl;rngen können, die erkennbar im unmittelbaren Zu-
sammenhang rnit den betreflenden Sachverhaltskomplexen
stehen, so ist gar nicl.rt zu sehen, wie sich die Beweislage durch

weiteren Zeitablauf verschlechtern können soll. Ginge es um
elektronisch gespeicherte Informationen, wie E-Mails, würde
es genügen, der Verfügungsbeklagten per einsrweiliger Ver-
fugung aufzugeben, diese vor einem Löschen oder sonstigen
Vernichten zu schützen, also zu speichern. Das alles lässt die
Zweifel des Ser-rats durchscheinen, die er gegen die Ermitt-
lungsrechte des SV als solche hat. Auch verweist der Senat auf
die Belastungen und Kosten der Gesellschafi, rnüsste sie um-
fassender Infbrmationen aushändigen, da sie das möglicher-
weise umsonst tut, sollte die Bestellung des SV aufgrund An-
fechtung insgesamt noch scheitern.

Hier tut sich ein grundlegendes Dilemma auf W'enn der Se-
nat meint, manche Informationsrechte dürf-e der SV erst dann
durchsetzen, wenn seine Bestellung mit rechtskäftigem Ab-
schluss des Anfechtungsverfahren bestandskräftig geworden
ist, ist es völlig überflüssig, dem SV im Wege der einstweiligen
Verftrgung einige vorläufige Rechte zu geben, damit er ,,anfan-
gen" kann. Dann kann der SV auch damit warten, bis sein
Auftrag rechtskäftig geklärt ist. Zwar hat das LG die Anfech-
tung bereits durch Urteil entschieden. Dem Vernehmen nach
liegt aber im Berufungsrechtszug noch nicht einmal eine Beru-
fungsbegründung vor. Mit einem Urteil durch den Senat ist
nrithin frühestens ir.r sechs Monaten zu rechnen, da auch hier
Vorstand und AR ein Interesse an Verzögerung haben und
der SV als Nebenintervenient nur begrenzt auf Beschleuni-
gung hinwirken kann. Dass die Sache dann zum BGH geht,
sollte klar sein, es sei denn, der SV verliert die Lust. Mithin
wird es noch 18 bis 24 Monate dauern, bis eine rechtskäftige
Entscheidung vorliegt. Sollte der II. Zivilsenat des BGH zu-
rückverweisen, dauerte es noch einmal doppelt so lang. 

'Was

dann noch von der vom Gesetzgeber gewünschten beschleu-
nigten Klageerhebung durch den SV übrig bleibt, ist nicht
mehr erkennbar.

Diesen gordiscl.ren Knoten kann man nur durchhauen. indem
man den SV berechtigt, irn Wege der einsrweiligen Verfugung
alle Rechte durchzusetzen, die er - wie oben unter II 1 dar-
gestellt - haben sollte.

Der Verfügungsanspruch folgt aus den Aufgaben des SV, der
Ersatzansprüche nicht geltend machen kann, wenn ihm der
Zugang zu den Fakten venveigert wird. Auf den Grundsatz des

101) So bei  e inzetngenen Kapi t r lerhöhungsbeschlüssen, d ie . ruf  Anfächtung
hin für nichrig erklärt *erden; aber dann Rückabu'icklung: HitlJi,r (Fußn.41.

S 248 fu. 7r; Drirr (Fußn. 90), S 218 Rz. 14, jew. m. w. N.
102 )  LG  München IZ lP  2007 ,180c ,  181 ,1  un te r2 .
103) BGHZ 41,282,288ff.; Hnfer (Fußn.4), S 8,1 tu. 19; Fkiscbtr (Fußn.40),

S 84 Rz. 84, 85, jew. m. rv. N.; zur exlunc-Wirkung bei fehlerhaft bestellten Or-
ganen rusfirhrlich .l1ru, Das faktische Organ, 1984, S. 119 fl
104 )  8GH2 .11 .282 ,288 f f . ;H i l l f t r  (Fu l i n .  1 ) ,S84R2 .  10 ;  F / , r r r ] r r (Fußn .40 ) ,
S 84 R2.20 f r .
105) -So uohl  . r r ich i r l  Ergebnis -SLa(Ful ln.  103),  -S.  l2-5.
106) LG München IZIP 2007, 180q bzw. OLG München ZIP 2008,73.  Ob der
SV versuchen kann, die Infbrn:rtionserteilung auf ande re nr Weple zu erzwingen.
wobei an Zwangsgelder durch das Registergericht nach den $407 Abs.1, $90
Abs.3 AktG, letztere Vorschrift in analoger Anwendung, zu denken ist, müsste
ausgelotet werden.
107) RGZ 83,248.
108) OLC München ZIP 2008,73.
109) OLG München DB 1996. 1957 und LG Nfünchen I  ZIP 2007, 180s,  1811
unter 2 iso ruch OLC Münche n ZIP 2008,73,77.
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Preußischen Landrechts, dass der Gesetzgeber nicht mit einer
Hand das nehmen wil l, was er mit der anderen gegeben hat,110)
weisen ausdrücklich das RG und das OLG Münchenrrr) 1in
anderer Sache) hin. Mit anderen Worten: Soll der SV die Er-
satzansprüche geltend machen, muss er die zugrunde liegen-
den Fakten ermitteln können. Das gibt ihm das Recht, diese
von den anderen Organen der Gesellschaft und, wie das LG
München I zu Recht fbstgestellt hat, den Mitarbeitem durch
Auskunfts- und Einsichtnahmeverlangen zv beschaflen.
Schranken sollten sich nur bei Missbrauch ergeben.l12' Die
Notwer.rdigkeit eines weiten Ermessens für den SV kann der
Verfässer aus seiner forensischen Praxis nur bestätigen, da es
nicht sein kann, dass die betrollenen Organe und die Mit-
arbeiter bestimmen, was für den SV relevant ist und was nicht.
Der.rn der SV muss in der Lage sein, alle Unterlagen der Ge-
sellschaft, die auch nur im Entferntesten etwas mit den Ersatz-
ansprüchen zu tun haben können, selbst oder durch seine
Mitarbeiterl 13) zu sichten. Die Gesellschaft ist geschützt durch
Vertraulichkeitsverpflichtungen des SV auf gesetzlicher oder
vereinbarter Basis.l lr)

Weiter stellt sich die Frage nach den richtigen Parteien im Ver-
fügungsverfahren. Im HVB-Fall hatte der SV in erster Lir.rie
den Vorstand als parterfähiges Organ i. S. d. S 50 Abs. 1 ZPO
in Anspruch genommen und erst in zweiter Linie die Gesell-
schaft. Damit versuchte der SV der im Vordringen befindli-
chen Literaturauffassung zum Innerorganstreit zu folgen.l l5'

Schon das RG hatte sich 1ql3 mit der Frage belasst. gegen
wen der SV seine Ansprüche auf Einsichtnahme in Bücher
und Schriften der Gesellschaft zu richten hat, da sich die Vor-
instanz auf den Standpunkt gestellt hatte, die Gesellschafi,
vertreten durch den SV, müsse den opponierenden Vorstand
in Person in Anspruch nehmen. Das RG löste die Frage
schlicht mit Hinweis daraul, dass die Gesellschafi Besitzerin
der Unterlagen ist, weshalb sie nach den $$809, 810 BGB zu
verklagen sei."u) 

'W'enn 
es allerdings nur um Auskunfi geht,

hilft dieser Kunstgriff nur begrenzt weiter. lVie ungelöst diese
Fragen sind, zeigt ein B[ck auf die Informationserteilung nach

$ 90 Abs.3 AktG oder das Organklagerecht des Vorstands
nach $ 245 Nr. 4 AktG, wo fäst alles heil los umstritten ist mit
allen Facetten von den Parteien im eigenen Namen, als Organ
oder als Prozessstandschafterl lT) bis hin zur Prozesskostentra-
gungspflicht bei Unterliegenrr8) und der Durchluhrung der
Zwangsvollstreckung.

Es würde diesen Außatz sprengen, wollte sich der Verfässer
mit allen diesen Fragen des Innerorganstreits befässen, wes-
halb dem Ausgangspunkt der bisherigen Rechtsprecl.rung bei-
zutreten ist, aus Gründen der Rechtssicherheit bei der Aktivle-
gitimation des SV zu bleiben, im eigenen Namen die Gesell-
schaft zu verklagen. Das sehen LG und OLG München eben-
so. Es sichert auch die Zwangsvollstreckung an einem geeig-
neten Subjekt. \fas die Prozesskosten des SV angeht, gehören
sie zu den Kosten seines Amtes und sind von der Gesellschaft
außerhalb des streitisen Gerichtsverfahrens zu erstatten.l 1e)

V. Zusammenfassung

l.Zum SV kann auch eine juristische Person bestellt werden.

2. Die Bestellung eines SV bei einer als AG organisierten Bank
ist nicht nach $ 24 Abs. 1 Nr. 1, $ 33 Abs. I Nr. 4 K\fG der Ba-
Fir-r ar-rzuzeigen.

3. Der SV ist Organ der Gesellschaft und hat anstelle von Vor-
stand bzw. AR die Vertretungs- und Geschäftsführungsbefug-
r.ris, alle Maßnal-rmen zu ergreifen. die für die Ermittlung und
Durchsetzung der Ersatzansprüche angezeigt sind.

4. Der SV hat ein umfässendes Auskunfts- und Einsichtsrecht
und - entgegen OLG München - den unmittelbaren Zugang
zu den Organen und Mitarbeitern der Gesellschaft, was not-
fälls durch einsnveiligen Rechtsschutz zu erzwingen ist. Richti-
ger Ver{i:gungsgegner ist die Gesellschaft.

5. Ein Blockar.rtrag in der HV betreflend alle Ersatzansprüche
gegen alle potenziellen Ansprucl.rsgegner ist mit der Folge des
Stimmverbots für alle betrofTenen Aktionäre nach Q 136 AktG
nicht rechtsmissbräuchlich.

6. Die HV kann dem SV in-r Bestellungsbeschluss oder späte-
ren Beschlüssen Weisungen erteilen. Dazu kann u. a. gehören,
die Sechsmonatsfrist des $ 147 Abs. 1 Satz2 AktG und die
Entscheidungsfieiheit des SV zu erweitern, ob er Ersatzansprü-
che nach Prüfung geltend macht oder die HV erneut entschei-
den lassen wil l.

7. Der Bestellungsbeschluss darf und sollte die flnanziellen
Konditionen der Tätigkeit regeln; die Einschränkungen der

$ 87 Abs. 1, S 113 Abs. 1 AktG gelten nicht. Der SV kar-rn und
sollte als gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft bei Nichtig-
keits- bzw. Anfechtungsprozessen betreffend seine Bestellung
auftreten. Die HV kann einen anderen SV bestellen.

8. Die Hafiung des SV ergibt sich nicht aus $ 93 AktG, son-
dern der Maßstab entspricht der verkehrsüblichen Sorgfält
nach $ 276 Abs.2 BGB. Hafiungsverschärfungen wie -erleich-

temngen können im Bestellungsbeschluss vorgesehen werden;
der Abschluss einer DgO-Versicherung sollte durch den SV
für die Gesellschaft geprüft werden.

9. \fird auf eine Anfechtungsklage hin ein Teil des Bestel-
lungsbeschlusses für nichtig erklärt, f inden $ 139 BGB wie
auch ggf. eine salvatorische Klausel Anwendung, um die voll-
ständige Nichtigkeit der Bestellung des SV zu vermeiden.

110) Zi t ien bei  Rol l in (Fu( in.2) .
1 I  1 )  OLG München DB I  996,  1967
112 )  LG  München lZ IP  2007 ,1809 .  1812  un te  r  1 . r .
I l3) Sorveit Mitarbeiter nicht schon von Cesetzes *egcn zur Verschrviegenheit
verpf l ichtet  s ind,  sol l te der SV strenge Vertr . ru l ichkei tsvereinbarungen:b-
schliellen.
1l . l )  Dazu oben unter  I I  .1.5.
115) Zölker, in: Kölner Komm. z. AktG, 1973, $ 2.16 Anrr.23 t}. n. w. N.: Hri'f

.lir (Fußn.4), S90 Rz. 16t1.; Fbisthr (Fulin..10), S90 Rz.80fl.: Ttihntann
(Fußn. 9) ,  S.  663 f l .
1 1 6 )  R G Z 8 3 , 2 5 0 .
l lT l  T ichntnn (Ful in.9) ,5.667.Zöl l tur  (Ful jn.  118) l  HiÜ; ' r (Ful ln.1)  und F/r :
l / r  (Ful in. . l0) .
l18l Zallntr (Ftttin. 115), Anm. 93.
1 19) Ggf. anschließend von dem opponierenden Orgrn der Gesellschaft rls Er-
satzanspruch wegen Pilichtverletzungi zu bekommen, wozu der SV bei seiner
Bestellung beeuftragt werden sollte siehe oben ll .1.1.


